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K u n d m a c h u n g
wegenLieferung vonBetterfordernissen
für die stcyrisch-illyri schcFinanzwache.
— Zufolge hohen Hofkammerde retes vom 2.V
October d. I . , Z. 423^0, wird zur miethweise
Beistellung der für die steyrisch-illyrische Finanz-
wache erforderlichen Bettgeräthe, deren Erhaltung,
Reinigung und Wechsel, die Concurrenz mit dem
Bemerken eröffnet, daß die Lieferungslustigen
ihre gehörig gestämpclten schriftlichen Offene bis
14. December 1^44 um zwölf Uhr Mittags bei
der vereinten Cameralgefällen-Verwaltung für
Steyermark und Illyrien zu überreichen haben.
— Der gegenwärtige Bedarf der Bettgeräthe
wird dem Ersteher mittelst Verzeichnisses, und
der künftige Bedarf von Zeit zu Zeit bekannt
gegeben werden, sobald die mic den einzelnen
Parteien abgeschlossenen Verträge über die in
den Stationen beigestellten Bettfourniturcn ihr
Ende erreichen. I m Ganzen wird sich der Be-
darf auf 220U bis 25W einfache Betten be-
laufen. — Die Anbote zur Unternehmung die-
ses Geschäftes können für den ganzen Umfang
des steyermärkisch - illyrischen Cameral - Verwal-
tungsgebietes oder einzelner Cameralbezirke ge-
stellt werden. Anbote für eine mindere Bcistcl-
lung, als für einen Lameralbezirk, werden nicht
zugelassen. — Die näheren Bestimmungen, welche
dem für diese Unternehmung zu errichtenden Ver-
trage werden zum Grunde gelegt werden, sind
folgende: — I . Der Unternehmer verbindet sich,
die Bcttcrfordernisse für die k. k. Finanzwach-
Ntannschaft im Wege der Miethe in dic Posti-
rungcn, welche demselben werden bekannt gegeben
Werden, in der für jede bekannt gemachte An-
zahl beizustellen. Welche Anzahl mit Rücksicht
auf die Kranken- und Arrcstzimmer, dann mit
Rücksicht auf die verheirathetcn Individuen ein-
treten wird, wird dem Unternehmer nach dem
Abschlüsse des Vertrages bekannt gemacht werden.
Die Zahl der Abtheilungen, ihre Standorte, und
die Stärke der Mannschaft, für jede derselben,

können Aenderungen unterliegen. — 2. Verbin-
det sich der Ersteher, die von Seite des Aerars
beigestellten noch brauchbaren Betterfordernisse,
mit Einschluß der Bettstalten um den zu erhe-
benden unparteiischen Schätzungswerth zu über-
nehmen. — 3. Außer den vom Aerar zu über-
nehmenden Vettcrfordcrnisscn, hat der Ersteher
beizustellen: — u. Bettstellen aus Eisen, nach
Art, wie sie gegenwärtig für das k k. Mil i tär
beigestellt werden, und jede muß <l Schuh lang,
3 Lchuh breit, und 2 Schuh 4 Zoll hoch seyn.
— l>. Die Strohsäcke aus festem ungebleichtem
Trillich oder starker Rupfeilleinwand, wovon jc-
dcs Stück 2 ' / , Wiener Ellen lang und 1 ' / ,
Ellen breit seyn muß. — <-. Kopfpölster aus
festem ungebleichtem Zwillich, wovon jedes Stück
I '/̂  EUe>, lang und '/^ Ellen breit zu seyn hat.
— Die strohsclcke und Kopfpölster müssen mit
frischem reinem Stroh gefüllt seyn, wozu für
jeden Strohsack sammt Kopfpolster eine Stroh-
mcngö von 3tt Pfund zu verwenden ist. Nach
Verlauf eines jeden Vierteljahres ist das abge-
legene Stroh auszuleeren, und mit frischem
in derselben Men.-ie zu ersetzen. — sl. Lein^
tücher aus starker gebleichter Leinwand, wo^
von jedes Stück 3 Wiener Ellen lang und 1 ' / ,
Ellen breit seyn muß. Für jede Bettstätte müs-
sen fortwährend ^ Stück in Verwendung stehen,
und zum monatlichen Wechsel 2 andere Stücke
vorräthig gehalten werden. Die Leintücher dür-
fen bloß der Länge nach, und zwar nie nnt
mehr als einer Naht versehen seyn. — c. Som-
merdecken von Schafwolle, für jedes Bett ein
Stück. Jede Sommerdecke muß 2 V̂  W. Ellen lang
172 Elle breit, und wenigstens 4 Pfund schwer
seyn. — Dieselben werden in den Sommermona-
ten zur Bedeckung benützt, und im Winter un-
mittelbar auf den Etrohsack gelegt, sie stehen
daher das q anzc Jahr im Gebrauche. — i'. End-
lich Winterdecken von gleicher Beschaffenheit mit
denSommcrdccken, jedoch mehr wollig und dich-
ter gewebt. Jede solche Decke muß wenigstens
8 bis IU Pfund schwer seyn. Diese Decken
werden nur vom 1. September bis letzten Ma i
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benutzt. — Alle von dem Unternehmer geliefer-
ten Bettcrfordernisse müssen bei dcr ersten Ablie-
ferung ganz ncu und ungebraucht seyn. — 4, Der
Unternehmer hat von sämmtlichen Bctterfordcr-
nissen, die er liefern w i l l , Muster, mit seinem
Siegel versehen, dieser Canm'algefällen-Verwal-
tung vorzulegen, wobei im Allgemeinen bemerkt
wird, daß die Muster-Betterfordernissc wenigstens
von jener Qualität seyn müssen, von welcher sie
für das k. k. Militär zum Gebrauche beigestellt
werden. — Die Erneuerung und Ausbesserung
der Betten oder einzelnen Stücke ist, so oft das
Bedürfniß entweder durch natürliche Abnützung
oder aus einem andern Grunde eintritt, und die
Vornahme derselben gefordert wird, von dem Un-
ternehmer zu besorgen. Geschieht wahrend dcr
Vertragszeit eine Aenderung in den Abtheilungen
oder in der für dieselben angenommenen Anzahl
an Mannschaft, so ist der Unternehmer verbunden,
die Beistcllung oder Ucbertragung der Bettgc-
räthe, wie sie die neue Eintheilung fordert, be-
werkstelligen zu lassen. — ',. Wird der systemi-
sirte Stand der Mannschaft vermehrt, so hat
der Unternehmer, nachdem ihm die Vermehrung,
wenn sie bei einer Section 2N Mann nicht über-
schreitet, einen Monat, und wenn sie stärker ist,
zwei Monate vorhinein bekannt gegeben wurde,
die Bettcrforoernissc für den Zuwachs dcr nämli-
chen Beschaffenheit gegen den bedungenen Zins
sogleich nach Verlauf dieser cin- und rücksichtlich
zweimonatlichen Frist ganz genau nach den ober-
wahnten Mustern herzustellen. — Diese Verpflich-
tung hat jedoch nur insofern zu gelten, als der
ganze systcmisirte Stand von 2KW Mann nicht
über cin Dritthcil desselben vermehrt wird. Ver-
mindert sich der Stand dcr Finanzwache, so hat
dagegen der Unternehmer, wenn diese Verminderung
nicht den dritten Theil des systennsinen Standes
übersteigt, die überflüssigen Vettfournituren, ohne
Anspruch auf irgend eine Entschädigung, zurück zu
nehmen. — ft. Die Verwahrung del- Winter-
decken während der von deren Verwendung aus-
geschlossenen Monate liegt dem Unternehmer ob.
-— 7. Der Unternehmer hat die Verbindlichkeil,
jeden Strohsack lind Kopfpolster jährlich cin Mal wa-
schen zu lassen, ohne daß die Mannschaft diese Erfor-
dernisse in der Nacht entbehre. M i t dem Begin-
nen eines jeden Monates sind die Betten mit
gewechselten, gehörig vereinigten Leintüchern zu
versehen. Die Decken sind alle Jahre einmal zu
waschen. Ist cine Decke in dcr Art verunreiniget,
daß die Nothwendigkeit des Walkens erkannt wer-
den sollte, so hat der Unternehmer das Walken zu
besorgen, oder eine neue Decke beizustellen, und

hiebei zu sorgen, daß die Mannschaft während der
Reinigung dcr erforderlichen Bedeckung in der
Nacht nicht entbehr. — I n den Krankenzimmern
hat der Unternehmer die Reinigung der Bettge-
rathe so oft vorzunehmen, als dieß gefordert wird.
— 8. Dem Unternehmer wird die Versicherung
ertheilt, daß man die Mannschaft zur möglichsten
Schonung der Bettgcräthe mit allem Naädrucke
anweisen, keinen Unfug in der Benützung derscl̂
ben dulden, und die möglichste Sorgfalt auf den
ordnungsmäßigen Gebrauch verwenden werde.
Die durch gewöhnliche Benützung entstandene Ver-
schlimmerung trägt der Unternehmer, die von der
Mannschaft durch Muthwillen oder durch unge-
wöhnlichen Gebrauch an den Bettgeräthen ver-
ursachte Beschädigung ist von den Schuldtra^cn-
den angemessen zu vergüten. Für jedeö zum Ge-
brauch übernommene, durch die Schuld der Mann-
schaft abgängige, oder ganz unbrauchbar gewor-
dene Stück wird dem Unternehmer eine angemessene
Vergütung geleistet werden. — !». Die Veur
theilung der vertragsmäßigen Beschaffenheit der
Lieferungs-Objecte geschieht von dem Finanzwach-
Sections-Commandanten oder dcm hiezu beauf-
tragten Bezirkölcitcr. Die angenommene Liefe-
rung hat sich der Unternehmer bestätigen zu lassen.
— Gegen die Zurückweisung von Liefcnmgs^egen-
ständen steht dem Unternehmer die Berufung an
die Bezirksbehörde offen. Bei der von derselben
zu pflegenden Verhandlung wird, soweit das Gut-
achten von sachkundigen nach Beschaffenheit der
Streitsrage erforderlich ist, der Befund zweier
unbefangenen beeideten Sachverständigen, deren
einen das Sections-Commando und den andern
der Unternehmer vorzuschlagen hat, eingeholt, und
im Falle dieselben verschiedener Ansicht wären,
bestimmt die Bezirksbehörde von Amtswegeu einen
dritten sachverständigen. Die Ansicht, welcher
derselbe beitritt, hat der zu erlassenden Entschei-
dung zur Grundlage zu dienen. — Ein gleiches
Verfahren hat überhaupt bei der Entscheidung der
Streitfragen, welche sich über die Art der Erfül<
lung des Vertra.es oder über die vom Staats-
schätze zu leistenden Ersätze ergeben, und zu deren
Beurtheilung Sachkenntnisse erforderlich sind, zu
gelten, jedoch mit dem Unterschiede, daß das
Sections-Commando in den Fällen, în denen
es sich um andere Fragen als um die Zurückwei-
sung abgestellter Bettgeräthe handelt, kein Er-
kenntniß zu schöpfen hat, sondern daß dle Ver-
handlung von der (5ameralbeznkv-Behörde zu
pflegen und zu entscheiden ist. — Gcgen den Aus'
svruch dcr letztern kömmt dem Unternehmer dtt
Berufung an die Landes - Cameralgesällcn - Ver-
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walttmg zu, gegen die Entscheidung dieser sn̂ det
aber eine weitere Berufung nicht Statt. — 10- ^>c
von dem Unternehmer übernommene Miethe hat
nach vier Wochen, vom Tage der Bekanntm^ung
der von der competenten Behörde ertheilten Bestä-
tigung an gerechnet, in Abführung zu kommen.
Von diesem Zeitpunkte an hatder Unternehmer
für die Lieferung, Erhaltung, Reinigung und den
Wechsel der Vettcrfordernisse in jener Ouantttac,
als sie von ihm angesprochen werden, zu jorgen.
— I I . Der Unternehmer hat in den Standorten
der Sectionsleiter Bevollmächtigte zu bestellen,
mit welchen in Abwesenheit deö Unternehmers m
Beziehung auf die
erforderliche Verbindung zu erhalten lst. — 12. Zur
Kicherstellung für die Erfüllung der Aertwgbver.
bindlichkeiten räumt der Unternehmer dem Staats-
schätze das Pfandrecht auf die beigestellten Bett-
qeräthe ein, worunter auch diejenigen begrün
bleiben, welche nach der im 2. Absätze aus der
Aerarial-Regie zu übernehmenden Better oroer-
nisse bestehen. — I » . Die Auszahlung des Miech-
zinscs wird nach der Anzahl dcr geforderten und
wirklich beigestellten Vettvorräthe tagweise auf die
Dauer d<r Benützung berechnet, und kann die
Mahlung desselben bei der Bezlrksverwalcungs-
Casse monatweise Statt finden. — 14. Der^Ver-
trag hat ncun Jahre zu dauern. ^ / " ^l)"te
der Unternehmer dic Ausfertigung des Vertrages
verweigern, oder mit der Lieferung, wenn auch
nur zum Theile, im Rückstände bleiben, oder mcht
vertragsmäßige Gegenstände liefern, oder die Rei-
nigung, Erneuerung, Verführung der Bettcrfor-
dernisse, die Füllung mit Stroh, oder überhaupt
eine dcr von ihm übernommenen Verbindlichkeiten
gar nicht oder nicht in der bedungenen Arc voll-
ziehen, so ist die vereinte (ZameralgefäUen-Ver-
waltung berechtigt, nach eigener Wahl auf dessen
Gefahr und Kosten entweder die noch nicht g e i -
ferten oder nicht vertragsmäßig beigestellten Bett-
erfordcrnisse in beliebiger Menge beizuschassen, und
die von dem Unternehmer nicht erfüllte Leistung
vollziehen zu lassen, od^r den Vertrag fur ganz.
lich aufgelöst zu erklären, und sich die durch diese
oder jene Maßregel entstandenen Auslagen und
Nachtheile sowohl an den zum Pfande dienenden
Gegenständen, als auch an der Caution und an
dem übrigen Vermögen des Unternehmers zu er-
holen. — Itt . Die mit dcr Vollziehung des Con-
tractes beauftragten Behörden slnd berechtiget,
alleMasiregeln zu ergreifen, welche zur unaufgehal-
tenen Erfüllung deö Vertrages führen; dagegen
steht dem Contrahenten dcr Rechtsweg für alle
Ansprüche offen, welche er aus dem Vertrage

machen zu können glaubt. — 17. Die Vettgerälhe,

den, müssen mit einer kennbarcn Farbe oder Brand-
zeichcn des Unternehmers verschen senn.— 18. Der
tägliche Zins für ein einfaches Bett wird auf den Be-
trag von siebenAchtel ('/g) Kreuzer CMz. fest-
gesetzt, welche Bestimmung auch auf jene Betten zu-
rückwirken soll, welche von ein oder den anderen Offe-
rcnten gegenwärtig schon, und bis zum Abschluß des
Mietsvertrages beigestellt werden. — ll). Indem
Anbote ist ferner entweder eine dem zwanzigstenTheile
desjenigen Betrages, der für die angebotenen Liefe-
rungs-Objecte an Miethe im Ganzen entfällt, er-
reichende Sicherstellung bar oder in verzinslichen
Staatspapieren nach dem börsenmäßigen Curse
des Tages qcrcchnet, anzuschließen, welches An-
geld dem Offcrenten, dessen Anbot unannehmbar
gefunden wird, zurückgestellt, von den übrigen
aber zurückbehalten, und denjenigen, welchen die
Unternehmung überlassen wird, seinerzeit in die
zu leistende Vertragscaution eingerechnet werden
wird. — 2tt. Der Unternehmer hat alle auf die
Contractserrichtung bezüglichen Kosten, sowie über-
haupt alle Stämpelgcblchren aus Eigenem zu be-
streiten. — 2 l . Die Offerte, welche mit dcr Auf-
schrift: „Anbot zur miethweisen Lieferung von
Betterfordernissen für die k. k. steyrisch-illyrische
Finanzwache" zu versehen sind, müssen ausdrück-
lich die Erklärung enthalten, dasi sich genau nach
den vorausgegangenen Bedingungen gehalten wer-
den wird; auch muß der angebotene Preis (täg-
licher Zins) bestimmt in Ziffern, sowohl mit
Zahlen als mit Worten ausgedrückt seyn. Auf
ein schriftliches Offert, welches Nebenbedingungen
enthält, wird keine Rücksicht genommen, sondern
als nicht vorhanden betrachtet werden. — Uebri-
gens ist jedes schriftliche Offert vom Offerenten
mit Namen, Charakter und Aufenthaltsort genau
zu bezeichnen. —- Von der k. k. steyermärkisch-
illyrischen Cameralgefällen-Verwaltung. Gratz
am 2. November 1844.

Z T i ^ t t T " ^ ) Rr."702.
Fc i lb ie tungs -Edic t .

Von der k. k. Berggcrichts - Substitution
für Oberkärntcn zu Bleiberg wird mit Genehmi-
gung des wohllöblichen k. k. illyrischcn Oberberg-
amtes und Berggerichtes zu Klagcnfurt ddo. 2!).
October »844, Z. <l55, bekannt qemacht: E5
sey von dem löblichen k. k. Bezirksgerichte Arnold-
stein und Tarvis in die öffentliche Feilbietung der
zum Verlasse des Gewerkcn Joseph Jesse gchöri-
gcn Montan- Entitaten zu Malborgcth und Pon-
tafcl, und der damit in Verbindung stehenden
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Civil - Realitäten, a!s: -<) des Hammerwerkes
Malborgeth l l l im obern Markte mit einem Zer-
rcnfeuer und einem Schlage; — I>) des Hammer-
werkes Malborgeth l V zu Allegrave mit zwei
Zcrrenfeliern und zwei Schlägen;—c.) dcs Ham-
merwerkes Malborgeth V, theils im untern Tscha-
lova, theils am Gugq, mit drei Zerrenfeuern
und drei Schlägen; —<!)des Hammeliverkes Mal-
borgeth V I im obern Tschalowa mit vier Zerren-
feuern und drei Schlägen; — «) des Berg-,
Schmelz- und Hammerwerkes Pontafel mit einem
Hochofen, einem Hart - und zwei Weichzerren-
feuern, mit zwei Schlägen am Bombaschbache
und dem Eisensteinbergbaue auf der Ugowitzer Alpe;
— l) der Klause sammt Rechen, dann Kohlstätte
und Köhlerhütte im Weißenbacher Graben; —
^) dcs Wiesengartens sammt Sägemühle im obe-
ren Tschalow a; — ll) des Wiesengärtchenä im
Süden des Hammerwerkes am oberen Tschalowa;
— i) dcs WurzM'tchcns vordem Verweshause
im Tschalowa, — !<) des Hammerhauses im
Tschalowa; — l) des Zainhammcrs im Tscha-
lowa; — ni) des Grundstückes und der Wies-
mahd zu Allcgrave sammt Anwende; — n) der
Brechstube im Malborgethcr Graben ; o) des so-
genannten Wicsmann'schen Gärtchens nebst Kohl-
stätte (jetzt vcrschottcrt), und cincr Köhlcrhütte,
— und si) der Zimmcrhü'tte in Alle^rave unter
der Marktbrücke, gewilliget, und die k. k. Berggc-
richts -Substitution um Vornahme derselben mit
Zuschrift vom 7. October 1814, Z. 1462 l '.,
ersucht worden. — Zu diesem Ende wird die
Tagsatzung auf den II). December 1844 mit
dem Beisatze angeordnet, daß die Feilbietung am be-
sagten Tage Vormittags um 9 Uhr in dem Joseph
Iessc'schcn Verlaschausc zu Malborgeth stattfinden
werde, wozu Kauflustige hiemit eingeladen wer-
den. — Die wesentlichsten Licitationsbeding-
nijse sind: "») Die Montan - Entitäten wer-
den unter Einem mit den Civil - Realitä-
ten um den Preis von 13,764 fl. 8 kr. CM. aus-
gerufen, und unter demselben nicht hintan gege-
ben , auch keine Anbote auf einzelne Theile der
zu verkaufenden Objecte angenommen werden. —
d>») Jeder Licitant hat vor Beginn der Licitation
zu Handen der öicitations - Commission ein 10
^ Vadium von 13?« f l . 24 kr. C. M . bar zu
erlegen, welches dem Erstehcr als eine Abschlags-
zahlung des Kaufschillingä einbehalten und sei-
ner Zeit eingerechnet, den übrigen Licitanten aber
nach der Licitation zurückgestellt werden wird. —
5l-) Werden dem Erstehcr die verkauften Gegen-
stände gleich nach der Acitation in den physischen
Besitz übergeben werden, und er wird vom Tage

der öicitation den Kaufschilling mit 5 /s in halb-
jährigen Raten vorhine in zu Handen des Vcrlas-
scnschasts-Curators,-Herrn l > . Reßmann, loco
Villach, zu verzinsen, die Kaufssummen selbst aber,
und zwar ein Drittheil binnen 14 Ta^en nach der
Licitation, die anderen zwei Drittheile aber nach
vollzogener und ausgewiesener berg-und grund-
büchlii'en Löschung der Satzposten, welche auf
Kosten der Verlassenschaft erfolgen wird, in drei
sechsmonatlichen Terminen ebenfalls zu Handen
des Verlassenschafts - Curators zu bezahlen haben.
— Die weiteren Licitationsbedingnissc, die Be-
schreibung der Entitäten und Realitäten, die ge-
richtlichen Schätzungen, so wie die Tabular- Ex-
tracte können inzwischen bei dieser k. k. Bergge-
richts - Substitution, bei dem löblichen k. k. Be-
zirksgerichte Arnoldstein und Tarvis, und t>ei dem
Verlaffcnschafts-Curator, Herrn l̂ «-. Reßmann
in Villach, eingesehen werden.

Blciberg den 5. November 1844.

Z. 1825. (2)
K u n d m a ch u n g

Es wlrd hi.'Mlt bck.ni'it gemacht, daß im
k. k. Prov. Sttafhallse am Kastcllbcrge noch
immerfort auf alle Gattungen Flachs' , Baum-
wolle, und S'idct, < Gespinste Bestellungen
angenommen, und zu den bekanntlich billigsten
Preisen bewerkstelliget werden. — Ebenso wird
das aus dem Gespunste eräugte Garn wie
bisher in del Slrast)HU5« Fa^rikeanstalt sehr
billig auch gewaschen, abgewunden, und zu
jedem belicbigcn Gebrauche verwebt, so wt c
auch alle Oaitunqen Garne zur Erzeugung
von Leinwänden, Tischzeug, Zwillich u. dgl.
noch fortan angenommen werden. — Diejeni-
gen Parteien, welche von dieftm Antrage Gc-
brauch zu mache», wünschen, werden hiemit er-
suckt, das belreffllide Materizle, wie disher,
der k. k. Prov. Straf!)auskan;lei am Kastell-
berge zur gehörigen Vorschreibnna. zu überge-
ben. — Laidach am N . November !5N'l.

Vermischte Verlautbarungen.
Z. l823. (2)

Nachricht.
Echter Istriancrllel^o dieMaß^Okr.

5lciiv«5i2 1 3 , , „ 20,.
und rother Zo , ^ .» . i " Tischwcu» ,. „ , 6 , .
werden anf dem alren Markte lm Hause Nr.
33 2 Swck, üder die Gasse auögeschänkt.
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3. i198- (3)

D etail-Verkaufs-
Anzeige.

Ich habe für den herankommen-
den Elisabethen - Markt wleder ver-
schiedene Waren vottheilhaft an
mich bezogen, so zwar, daß ich den

b i l l l g e n
K a f f e h , Psundweis u kr. 20, a 10 Psd, 19 kr.

., ,, » « 22, ä lO .. 2 l „
3 ,. 24, 5 10 ,. 22 „

D e n p r e i s w ü r d i g e n
Zucker, Pfundwcis ä 1«, 20, 22, 2t „

in ganzen Broden ü l8 , 20, 2l , 22 „
D a s be l iebte

Feines Speiseöl, Pfund.veis . . 13 „
^ im Großer» . . 17 „

Ext ra fe ines T a f e l ö l , Psundweis 22 „
feines „ « 20 „

R e i s , neuer, Pfundweis . 7, 8, 9 „
D a s b e k a n n t e

N n b s ö l , dvppell rclssilMl . . . l3 ,.
^ im Größern . . . . l2 „

Fischthran, echt l6 „
T e r p e n t i n ö l , reines, weiß . 14 „

„ im Großnu . . 13 „
I n d i g o , fein Violec //. 3'/, st-
V i t r i o l ö l , sächs 6 »

Den berühmten
Schweizerkäse, das A . l6 „
nach beliebiger Quantität, verkaufe.

Indem genannte Waren jeden Vor-
zug verdienen, bltte um einen geneigten
Zuspruch.

Laidach am 12. Nouembcr 1844.

Vinc. Ncntrnl'erg,
am Hauptplatz, im Handlungs-
Locale, vormals Jos. <Vparovitz.

Z. i9o9 (3)

Matth. Nraschovttf
hat die Ehre ergebenst as><Uje,gen. daß er erst
kürzlich ^'on W l e n angekommen- nun abermals
wi l einem schönen S o r t i m m t ron Galainerler
Und Nl ' l r l ibergt lwaren ^erschcn ist. Bcs^ndtls
aber empfiehlt er fich mit emer schönen Aus ,
" a h l von ntl len Tlschl.nnoen, worunter sich
^Uch solche befinden, welche nnt ftüffigem Gas
gefüllt werden; d>cse verbreiten ein schönes

ssarkes ?>chl und weiden übrigens ganz e<n»
fach bchandcll. Das Gas hlczl, lst del lhm
um 2/. Krruzer das Pfund zu haben.

Fe^ne,seine» schönen Äus»-val)l von Stun«
den« und Ncpetl l l lhlen ; diesllben >>, vergoldeten
Rahmen , wie auch mit Sp ie lwetken , dann
klemm Stu rz - und Pcndeluhien ^on Z dlS ^
Gu lden , rcrschlcdcncn Holz« und Blech. M u -
slklnstrumenl<n, Gui larren l^n einem der be«
lühiluestsli Vlclst.r, Bernald Ei-igsl^psrger in
W l e n , Lümcher.-Gewchrläufen und allen Jagd-
reqmsi l tn , Schiielljündmaschilien aus Glas
und mit Blech, feme Tassen nnl schsnen Ge-
mälden, scldencn Nrgenscklrmen, V o i h a n g -
Draperlen aus Holz und Bronze.

D a lck stelS demüht d«n, d»e W»ren
aus ersten Qllellen zu t 'ej ichen, so uelspreche
lch den geehiten Abnehmern d,e außllst bi l l ig '
Nen Preise und hoffe d.'her c»nen gelltlgten
Zuspruch.

Z. >7g5 (3)

Kundmachung.
Die gefertigte Wüwe inacht hieinit bttannt,

daß sie t>as Gewerbe nacd ihrim ain 6. d. M .
velsiolbene», Galle» Machiaö Rupr i i l , unter Lei-
lung eillcs hierzu geeig'ictc" . uiid von ihreni s<l.
Gallen bereits während ccssen Ksaülheit mit dem
Geschäft betrauten Welsfuhseis, 0er sich auch in
allen Maßen deö Verstorbenen genau auskennt,
fortan betreiben wird.

I n r c m sie für daK biKht, geschenkte Zutrauen
den hochverehrte»» Gönnern il)re» gczieilienden
Dank abstattet, einpsieblt sic sick Ihrem ferne«
ren Wohlwollen mit der Versicherung, kaß sie
stch bestreben wird, tiefes Zutrauen auch in der
Folge zu verdienen.

Laibach den «o November ,6^4
J o h a n n a R u p n i k ,

KIe>0ermachel!N,lsl^ewilwe, woynh^ft
am Playe i^r. 3>«.

Z. l799. (3)

Weizen-Verkauf.
Die BislhumOenschaft Pfalz

Laibach verkauft 200 Meßen
Weizen. Kaufliebhaber wollen
sich dießfalls in der Herr-
schafttichen Amtskanzlei in der
fürstblschöfliche» Residenz zu Lai-
bach melden.

(3- InteU.-Blatt Nr, »39. v. 19. November iLl'i.)
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Z 1794. (3)

K u n d m a ch n n g.
Vom 1. November d. I . angefangen übernehmen die Expedits - Bureaux der k. k. Staats-

Eisenbahn südlicher Richtung den Transport aller Gattungen Frachten von allen Stationsplatzen
der k. k. Staats ^ Eisenbahn nach allen Bahnhöfen der k. k. priv. Wien - Gloggnitzer Eisenbahn,
und zwar genau nach den von beiden Bahnen öffentlich bekannt gemachten Tariffen und Bestim-
mungen, mit Hinzurechnung der Gebühr für die Beförderung von Mürzzusch l a g nach G l o g g -
ni tz, welche mit Einschluß der Auf- und Adladefpesen, Haftung, Aufsicht und Neben- Auslagen:

») für Passagier - Gepäck, Eilgüter, voluminöse Frachtstücke und große Maschinen - Bestand-
heile auf . . . . . . . 2« kr. C M . pr. Ctr.,

d) für ordinäre Frachten auf . . . . 12 - - « -

tstgeseht wurde.

Hiernach entfällt an Gesammt-Frachtlohn pr. Wiener Sporco-Ctr., n l d ^ i v « aller Nebcn-

Auslagen:

I V o m B a h n Hofe in
! <V r a tz j B v n H

b is auf den S t a t i o n s p l a t z
Neustadt ^ W i e n > Neustadt j W i e n

! C o n v e n t i o ns - M ü n ^ e - K r euze r.

1 . Für Güter, welche sowohl auf der k. k. Staats- !
Eisenbahn , als auf der Wien - Gloggnitzer Eisen-
bahn in die I. Gasse gehören , ' . . 2?7z 3375 2^ /z 207z

2. Für Güter, welche auf der Staats - Eisenbahn
in d ie l , Classc und auf der Wien-Gloggnitzer
Eisenbahn in die l l . Classe gehören, . 277z 35»7^ 237^ 3 1 ^

3. Für Güter, welche auf beiden Eisenbahnen in
die I I . Classe gehören, . . . . 35, 43 28 3<i

4. Für .Tricstcr Güter, welche auf der Stacus-Eisen-
bahn in die l . Classe gehören, . . 2?7 , 3?7^ 23 ' / , 337z

5. Für Tricster Güter, welche auf der Staats-Eiscn'
bahn in die l l . Classe gehören, . . 35 45 28 38

Sind die Güter in's Haus oder in die Zollämter zu führen, so ist außer obigen Tariffsähen
noch in Wien 3 kr., in Wiener - Neustadt 2 kr. Conu. Münze pr. Centner zu entrichten.

Die Vorschriften und Preistariffe für den Frachten-Transport auf beiden Bahnen sind bei
allen Stations - Cassen der k. k. Staats- Eisenbahn für 3 kr. pr. Exemplar zu haben.

Gratz am 3 1 . October 1844.

Von der Bttnebs-Uittcrnchmuug der k. f. Staatsbah^
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Z. ,737, (^

Kundmachung.
Nie sechzehnte Verlosung

de« hochfnrstlich Esterhazy'schen Anleih« von

Sieben Millionen Gulden Conventions - Münze
e r f o l g t

HIN t ß . OS0SiudS^ 1844.
Die dießfalligen Lose werden für diese Ziehung bei mir Gefertigten gegen

V e r l u s t v n s t c h e r t , worüber man sich von jetzt an , bis einschließig 14. De-
cember d. I . ins Einverstanoniß sehen wolle. Die mit dem Gewinn von 5tt fl. gezo-
genen lose können sonach gegen nicht gezogene Lose umgetauscht
werden.

Ioh. Ev. Wutscher,

Handelsmann in Laibach am Marienplatz.

Nr. 1820. (3)

Nachricht.
Am nächsten Sonntage, nnd an allen darauf

folgenden Sonn - nnd Feiertagen, wird der neu
errichtete Gescllschafts-Wagen nach i^ueix.T fahren.

Derselbe wird vom S t . Jacobs- Platze, v,^. ».
^ vom Vierant'schen Hause, Nachmittag mit Schlag
halb drei Uhr abfahren und längstens 7 Uhr Wcnds
zurückkehren. Ein Platz für die Person kostet für
die Fahrt hinunter ,« kr. C. M. und ebensoviel
zurück. Kinder unter ,o Jahren zahlen die Hälfte,
können aber m voller Besetzung kes Wagens für
sich keinen Platz einnehmen, und müssen auf dem
Schoße ihrer Angehörigen gehalten werden.
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Aufnahmskartcn sind jeden Sonn- und Feier-
tag bis 22 Uhr Mittags im Kasschhause des Hrn.
O i l l i . gegen Erlag des Betrages, abzuholen.

Sollte eine Gesellschaft den Wagen an Werk-
tagen für sich allein miethen wollen, so ist sich dieß-
fatls Tags vorher bei Herrn Weter Ambrosch
(Tramsch) auf der S t . Peters-Vorstadt Nr. «2,
zu melden.

3.1541. G

Gefertigter erhielt so eben wieder einc Sendung von der beliebten Schwarz'schen

k. k. I. >̂. Haarwncl^-

i n fr ischer Q u a l i t ä t .
c^- Die Eigenschaften dieser, in ihrer Art einzigen, und von der

löbl. medic. Facultat in Wien als der Gesundheit ganz unschädlich er-
kannten Haarpomade, sind: 1. Bewirtung eines geschmeidigen, dichten
und schön dunkelglänzenden Haares; 2. Erhaltung der Haare in so fester
Ordnung, daß selbst der stärkste Wind sie nicht zu trennen vermag; 3. Rei-
nigung der Haut von Schuppen, und Nichtbeschmuhung der Kopfwä-
sche; 4. Erzeugung eines dichten Haarbodens vorzüglich bei Kindern;
5. allmähliae Beseitigung der durch Austrocknung grau gewordenen
Haare; 6. Verbreitung eines zarten, aromatischen Geruches ; 7. vollkom-
mene Eignung zum Transporte.

Der klcme Tiegel kostet lä kr., der große 36 kr. C- M .

Von der k. k. ausschließ, priv.

M a n d e l - P o m a d e
erhielt ich ebenfalls eine Zusendung. I n kleinen Tiegeln kostet dieselbe 36 kr. Die Eigenschaften die-
ser von der löbl. mcdicinischen Facultat in Wien geprüften und als unschädlich für die Gesundheit
anerkannten Pomade sind: I ) Deckung der wie immer widerlich gefärbten, grauen oder rothen Kopf-
haare , mit einer glänzenden dunkelschwarzen Farbe; 2j schnelle Einsaugunq und Aufnahme von
Seite der Haare, insbesondere der Schnur- und Backenbärte, wie der Augenbraunen; daher
I ) Leichtigkeit bei deren Anwendung; ä) Reinigung der Haut, wenn sie von dieser mit feiner
Leinwand leicht weggeriebcn wird; 5) Eignung zum Verschicken in die entferntesten Lander wegen
ihrer Festigkeit und ihres Freibleibcns vom Schimmel und sonstiger Gährung; <l) lieblicher Geruch
und Erreauna eines anaenchmen Gefühles nach jedesmaligem Gebrauche.

•T. GMOJVTMJVM*


